
Leben in Verantwortung e.V.
Welserstraße 25 ∙ 90489 Nürnberg
Tel.: (09 11) 5 69 64 - 0

Betreuungsverein der Stadtmission
Krellerstraße 3 ∙ 90489 Nürnberg
Tel.: (09 11) 3 76 54 - 107  

Betreuungsverein im Sozialdienst kath. Frauen
Leyer Straße 31/33 ∙ 90431 Nürnberg
Tel.: (09 11) 3 10 78 - 0

Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt
Merianstraße 26 ∙ 90409 Nürnberg
Tel.: (09 11) 45 06 - 01 50

Betreuungsreferat des Caritasverbandes
Obstmarkt 28 ∙ 90403 Nürnberg
Tel.: (09 11) 23 54 - 160

Betreuungsverein der Lebenshilfe e.V.
Fahrradstraße 54 ∙ 90429 Nürnberg
Tel.: (09 11) 5 87 93 - 420

Betreuungsstelle der Stadt Nürnberg
Dietzstraße 4 ∙ 90317 Nürnberg
Tel.: (09 11) 2 31 - 24 66

Vorsorge 
Beratung zur Vollmacht oder 

Betreuungsverfügung

PATIENTENVERFÜGUNG

VORDRUCKE

VORTRÄGE

VORSORGEREGISTER

BEGLAUBIGUNG

PERSÖNLICHE BERATUNG

Wir sind für Sie da
Wir beraten Sie gerne telefonisch oder nach 
Terminvereinbarung bei einem persönlichen 
Gespräch.



 Unser Angebot

•  Vortragsreihe zu Vorsorge

•  Persönliche, kostenfreie Beratung  
bei Erstellung von  
- Vollmacht  
- Betreuungsverfügung und  
- Patientenverfügung

 Gegen Gebühr darüber hinaus:

•  Bereitstellung der Vordrucke des 
Justizministeriums

•  Unterstützung bei der Eintragung  
im zentralen Vorsorgeregister

•  Beglaubigung durch die Betreuungs- 
stelle der Stadt Nürnberg

 www.gesetzliche-betreuung-nbg.de 

  Gut, dass ich das geregelt habe!
  Durch Unfall, Krankheit oder 

Altersgebrechlichkeit kann jeder Mensch 
in eine Lebenslage kommen, in der er 
wichtige Entscheidungen nicht mehr 
selbst treffen kann.

 Sorgen Sie deshalb vor
• mit einer Vollmacht
• oder Betreuungsverfügung
• und einer Patientenverfügung

(Vorsorge-) Vollmacht
•  Sie bestimmen selbst, 

welche Person Sie später einmal 
vertreten soll. Diese Person kann später 
für Sie entscheiden.

•  Die bevollmächtigte Person wird nicht 
von einem Gericht kontrolliert.

Betreuungsverfügung
•  Sie bestimmen selbst, wen das Gericht zu 

Ihrer rechtlichen Betreuerin oder Ihrem 
rechtlichen Betreuer bestellen soll.

•  Betreuer*innen werden regelmäßig  
vom Gericht kontrolliert.

Patientenverfügung
•  Sie legen Ihre medizinischen und 

pflegerischen Behandlungswünsche 
schriftlich fest.

•  Die Patientenverfügung ist für alle 
Beteiligten bindend, z.B. für Ärzt*innen, 
Bevollmächtigte, Betreuer*innen.

 BERATUNGSTELEFON

    09 11 / 59 05 88 08

 Montag bis Freitag
 9:00 - 12:00 Uhr 
 Dienstag
 13:00 - 16:00 Uhr

INFO BERATUNG


